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1.  EINLEITUNG

Der Kauf und Verkauf von Unternehmen ist ein gängiger Vorgang 
in einer freien Wirtschaft und hat üblicherweise sowohl beim 
Käufer als auch beim Verkäufer eine immens hohe Bedeutung.
Das gilt insb. für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Bei 
Unternehmenskäufen werden häufig externe Berater — Unter-
nehmensberater, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer — hinzugezogen. Sie benötigen für die Unternehmenskauf-
beratung in ihrem jeweiligen Spezialgebiet oder — sofern sie z. B. 
bei Klein- und Mittelbetrieben mehrere Beratungsbereiche abzu-
decken haben — eine Fülle von Informationen, die nachstehend 
strukturiert werden und in der Checkliste zusammengefasst sind.

Die persönlichen Interessenlagen von Käufer und Verkäufer kön-
nen unterschiedlicher nicht sein. Der eine will sein Unternehmen, 
ggf. sein Lebenswerk, möglichst teuer verkaufen und sich somit 
von ihm lösen und auch nicht mehr für die Belange des Unterneh-
mens einstehen, während der Käufer finanzielle Mittel aufwendet, 
um sein Investment und ggf. seine berufliche Zukunft zu gestal-
ten. Für den einen ist es regelmäßig der Schlusspunkt bzgl. der 
unternehmerischen Initiative, für den anderen häufig der Beginn.

Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf lassen sich daher 
nur schwer einheitlich darstellen. Mit der vorliegenden Kommen-
tierten Checkliste wird der Fokus auf den Unternehmenskauf 
gesetzt, also die typische Interessenlage des Käufers berück-
sichtigt. Für den Unternehmensverkauf und die Interessenlage 
beim Verkäufer wird auf die Kommentierte Checkliste Nr. 1047 
des DWS verwiesen.
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